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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1998

Norm

ABGB §1151 V

Rechtssatz

Die Frage, ob das mangels Vorliegens eines schriftlichen Vertrages lediglich nach der tatsächlichen Gestaltung der

gegenseitigen Beziehungen der Parteien zu beurteilende Rechtsverhältnis ein Arbeitsverhältnis ist, ist eine vom Gericht

zu beurteilende Rechtsfrage.
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